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ausdrückl icher Bi l l igung des Eigentümers zum Anfert igen von 

Flugschri f ten benutzte Schreibmaschine bei Vorl iegen der Vor

aussetzungen des § 13 Abs. 4 eingezogen werden. Es kann aber 

auch die Rückgabe an den Eigentümer mit  der Forderung gemäß 

§ 11 Abs. 3 erfolgen, eine derart ige Verwendung der Schreib

maschine künft ig nicht mehr zu gestatten. Die Rückgabe der 

Schreibmaschine an den Eigentümer wird dann zu erfolgen haben, 

wenn nach den Maßnahmen auf der Grundlage des VP-Gesetzes kein 

Ermit t lungsverfahren eingelei tet  und die Schreibmaschine nicht 

für die Beweisführung benöt igt wird.

Ausgehend von diesen al lgemeinen Voraussetzungen ist  bei der Ge

stal tung von Prozessen der Untersuchungsarbeit  durch die Dienst

einheiten der Linie IX mit  den Mit teln des VP-Gesetzes zu beach

ten, daß die Gefahr nicht nur zum Zeitpunkt ihrer Mit tei lung 

an das MfS, sondern auch noch zum Zeitpunkt der Wahrnehmung 

der Befugnisse weiterbestehen muß. Sol len zur Real is ierung 

der pol i t isch-operat iven Zielstel lung Maßnahmen durch die Dienst

einheiten der Linie IX auf der Grundlage der Befugnisregelungen 

durchgeführt  werden, ist  zu sichern, daß diese unverzügl ich 

unterr ichtet und tät ig werden. Ein Handeln der Diensteinheiten 

der Linie IX auf der.  Grundlage des VP-Gesetzes ist  grundsätz

l ich nicht mehr mögl ich, wenn zwischen Eingang der Information 

und dem Tätigwerden berei ts so viel  Zeit  verstr ichen ist ,  daß 

die Gefahr zwischenzeit l ich durch die DVP oder ein anderes 

Organ abgewehrt wurde und somit objekt iv nicht mehr besteht.

Daraus folgt:

Ein Handeln der Diensteinheiten der Linie IX auf der Grundlage 

des VP-Gesetzes ist  nur noch dann mögl ich, wenn bisher keine 

umfassende Gefahrenabwehr erfolgt ist  und Gefahrenmomente noch 

akut weiterbestehen bzw. -wirken.

Die rorderung des VP-Gesetzes nach dem Vorl iegen einer konkreten 

unmittelbar bestehenden und wirkenden Gefahr kann bei der Real i-


